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„#offengeht“– Interkulturelle Woche 2021

„#offen geht“, so lautet das Motto für
die diesjährige Interkulturelle Woche
in Kaiserslautern. Unter dem Hashtag
möchte die seit vielen Jahren beliebte
Veranstaltungsreihe auf die Themen
und Perspektiven der Vielfaltsgesell-
schaft aufmerksam machen. Zahlrei-
che Organisationen und Akteure bie-
ten in Kaiserslautern vom 25. Sep-
tember bis zum 3. Oktober in insge-
samt 13 Angeboten und Veranstaltun-
gen die Möglichkeit, sich mit den The-
men des interkulturellen Lebens aus-
einanderzusetzen und sich zu infor-
mieren. Das vom Netzwerk Migration
und Integration Stadt und Landkreis
Kaiserslautern präsentierte Pro-
gramm enthält für jeden etwas. Die
Interkulturelle Woche wird jedes Jahr
bundesweit in mittlerweile mehr als
500 Städten, Landkreisen und Ge-
meinden begangen.

Los geht es sogar eigentlich schon
ab dem 23. September, ab wann an
den Fenstern und im Foyer des Pfalz-
theaters die Ausstellung zum Sicht-
barmachen von Rassismuserfahrun-
gen „Was ihr nicht seht“ von Dominik
Lucha zu sehen sein wird. In der
Sammlung von Aussagen und Zitaten
macht Lucha eindrücklich sichtbar,
was oft ungesehen bleibt: Alltagsras-
sismus, den Schwarze Menschen und
People of Color in Deutschland erle-
ben müssen.

Am Sonntag, den 26. September,
zaubern Mitglieder des Beirats für Mi-
gration und Integration „Märchen aus
1001 Land“ mit Kreide auf den Stifts-
platz. In der Zeit von 11 bis 13.30 Uhr
wird der Platz märchenhaft bunt. Re-
gen ist in der Zeit übrigens ausdrück-
lich verboten.

Am Mittwoch, den 29. September,
bietet die Verbraucherzentrale Kai-
serslautern in der Zeit von 10 bis 17
Uhr in ihrer Dienststelle in der Fackel-
straße 22 kostenlose Beratungen an.
Die Kurzberatungen können Themen
des Verbraucher- und Telekommuni-
kationsrechts sowie für den Bereich
Energiekosten umfassen. Eine vorhe-
rige Anmeldung ist nicht notwendig.

Der Internationale Bund Südwest
gGmbH gibt Schatzsucherinnen und

Schatzsuchern am 29. September
Gelegenheit, sich auf eine spannende
Schnitzeljagd zu begeben, bei der Rät-
sel zu lösen und verschiedene Aufga-
ben zu erfüllen sind. Nebenbei können
dabei verschiedene Orte Kaiserslau-
terns kennengelernt werden. Wer teil-
nehmen möchte, benötigt ein inter-
netfähiges, aufgeladenes (Datenvolu-
men, Akku) Smartphone, gutes
Schuhwerk, ausreichend Trinken und
einen Stift. Los geht es ab 14.30 Uhr
in der Kohlenhofstraße 10.

Ebenfalls am 29. September lädt
zum ersten Mal im Rahmen der IKW
die Atlantische Akademie zu einem
Online-Vortrag ein. „#Blacklivesmat-
ter: Rassismus und Polizeigewalt in
den USA“ mit Luvena Kopp verspricht
von 18 bis 19.30 Uhr interessante
Einblicke. Anmeldung auf www.atlan-
tische-akademie.de.

Ein Seminar zum Thema „Demokra-
tie, Konflikte und gesellschaftliche
Vielfalt“ wird am Donnerstag, den 30.
September, angeboten. In dem ganz-
tägigen Betzavta-Seminar in Koopera-
tion mit dem Adolf-Bender-Zentrum
bekommen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer neue Zugänge zum eige-

Buntes Programm vom 25. September bis zum 3. Oktober

nen Demokratieverständnis. Auch
werden die Fähigkeit der Selbstrefle-
xion und des Perspektivwechsel ge-
schult sowie die eigene Konfliktfähig-
keit gesteigert. Um Anmeldung wird
gebeten unter integration@kaisers-
lautern.de

Unter dem Motto „Offenheit und
Wertschätzung“ spricht das Forum
für interreligiösen Dialog ein gemein-
sames Friedensgebet. Mitglieder der
christlichen, jüdischen, islamischen
und der Bahá„i-Gemeinde laden am
30. September um 17 Uhr in das
Edith-Stein Haus, Engelsgasse 1, ein.
Im Anschluss besteht bei einem klei-
nen Umtrunk die Gelegenheit zum in-
terkulturellen Austausch. Voranmel-
dung bitte unter: ruhi@rafat.net

Sportlich geht es am Samstag, den
02. Oktober, weiter, wenn bei dem 3.
Lautrer Jakkolo-Turnier das DRK zum
Spiel mit den Scheiben einlädt. In der
Zeit von 10 bis 15.30 Uhr können die
bis zu zwölf Spielerinnen und Spieler
ihr Geschick am Guimaraes-Platz 5
untereinander messen und Spaß ha-
ben. Wer mitspielen möchte, wird ge-
beten, sich vorab unter e.ploch@kv-
kls.drk.de anzumelden.

In dem Interkulturellen Café der
Vielfalter e.V. in der Pirmasenser
Straße 20a gibt es an beiden Wochen-
enden der IKW eine interaktive Instal-
lation / Performance des Künstlers
Hamdy Reda zu erleben. Unter dem
Motto „Ego im Spiegel des Anderen“
kann man an den Wochenenden 25. /
26. September und 02. / 03. Oktober
die Kunstaktion sehen und auch
selbst Teil dieser Erfahrung zu wer-
den.

In der ganzen Veranstaltungswo-
che präsentiert die Buchhandlung
Thalia in der Kerststraße 9-15 interes-
sante und spannende Buchtitel zu den
Themen der interkulturellen Woche.
Den Büchertisch findet man im 1.
Obergeschoss.

Ebenfalls über den ganzen Zeit-
raum der Interkulturellen Woche lädt
der Weltladen Kaiserslautern in der
Steinstraße 23 vom Samstag, den 25.
September, bis Sonntag, den 03. Ok-
tober, während seiner Öffnungszeiten
zu einem „Schaufenster zum Mitge-
stalten“ ein. Der „Partnerschaft Dritte
Welt e.V“ möchte zu dem Thema „Zu-
kunft fair gestalten“ und „Menschen-
würdige Arbeit“ sensibilisieren.

Noch länger, nämlich bis 10. No-
vember, läuft ein Mitmachprojekt auf
dem Theatervorplatz. Hier findet man
mit einem auf allen vier Wänden be-
schreibbaren Kubus eine unmittelba-

re Ausdrucksmöglichkeit. Jeder kann
die angefangenen Sätze für sich
selbst und jeden, der es lesen mag, er-
gänzen: „Respekt bedeutet für
mich...“, „Inklusion bedeutete für
mich…“, „Zivilcourage bedeutet für
mich…“. Eine spannende Interakti-
onsmöglichkeit, gestaltet von Thomas
Brenner für den AK Toleranz & Integra-
tion, Schule ohne Rassismus und das
Jugendparlament.

Was ist mit dem
Markt der Begegnung?

Wer bei dieser bunten und umfangrei-
chen Auflistung nun den Markt der
Begegnung vermisst, der wird leider
enttäuscht. Der übliche offizielle Auf-
takt am 25. September musste kurz-
fristig aus Gründen der Corona-Pan-
demie abgesagt werden. Aufgrund
der umfangreichen Auflagen, die sich
aus der Corona-Bekämpfungsverord-
nung des Landes ergeben, waren der
organisatorische Aufwand und damit
auch die Kosten nicht zu stemmen. |ps

Weitere Informationen

Die Akteure und die Veranstaltungen präsentie-
ren sich zum ersten Mal auch auf Instagram un-
ter www.instagram.com/interkulturellewo-
chekl/. Außerdem auf der Homepage der Stadt
Kaiserslautern www.kaiserslautern.de/ikw und
auf Facebook www.facebook.com/kl.ist.bunt.

Wahlergebnisse werden
im Internet gezeigt

Wie bereits in den vergangenen Jah-
ren wird die Stadt Kaiserslautern am
Abend der Bundestagswahlen am 26.
September die Ergebnisse in der
Stadt Kaiserslautern ab 18 Uhr auf
der städtischen Homepage präsentie-
ren. Die Ergebnisse der einzelnen
Stimmbezirke sind dabei einzeln ab-
rufbar und werden sofort eingepflegt,
sobald sie aus den Wahllokalen über-
mittelt wurden.
https://wahlen.kaiserslautern.de/

Bürgercenter
öffnet später

Aufgrund der Bundestagswahl am
Sonntag, 26. September, hat das Bür-
gercenter am Montag, 27. Septem-
ber, erst ab 11 Uhr für den Publikums-
verkehr geöffnet. |ps

Grundsteuerbescheide
werden versandt

Aufgrund des Beschlusses des Stadt-
rates vom 28. Juni 2021 werden die
Hebesätze der Grundsteuer A auf 460
v. H. und der Grundsteuer B auf 510 v.
H. erhöht. Die Erhöhung wird rückwir-
kend zum 1. Januar 2021 vorgenom-
men. Die dazugehörigen Bescheide
werden ab dem 28. September 2021
versandt. Der Bescheid enthält zwei
zukünftige Zahltermine für das aktuel-
le Jahr. Des Weiteren beinhaltet der
Bescheid die zu zahlenden Beträge für
die zukünftigen Jahre und sollte daher
aufbewahrt werden, da nicht jährlich
ein Bescheid versandt wird, sollten
sich keine Änderungen ergeben.

Sollte der Stadt bereits ein SEPA-
Lastschriftmandat vorliegen, werden
die Erhöhungsbeträge von dem dort
angegebenen Konto abgebucht. Das
Formular zur Teilnahme am SEPA-
Lastschriftverfahren ist auf der
Homepage der Stadt Kaiserslautern
oder über den abgedruckten QR-Code
abzurufen. Sollte ein Dauerauftrag
eingerichtet sein, bittet die Stadt dar-
um, den Betrag anzupassen und die
zusätzliche Fälligkeit gesondert zu
überweisen.

Wer Fragen zu seinem Bescheid
hat, kann sich gerne
unter Angabe des
Kassenzeichens
an die jeweilige im
Bescheid angege-
bene Kontaktad-
resse wenden. |ps

Badesaison
endete am Sonntag

Am vergangenen Sonntag endete die
diesjährige Freibadsaison im Warm-
freibad und in der Waschmühle. Ins-
gesamt 89.121 Gäste haben die städ-
tischen Freibäder besucht, davon
38.344 im Warmfreibad und 50.777
in der Waschmühle. „Trotz der Wetter-
lage und der Pandemie ist die Saison
somit prima verlaufen. Ich bin äußerst
zufrieden. Die vorgenommen Verän-
derungen zum Vorjahr zum Beispiel
durch die Barkasse und dem Verkauf
von Saisonkarten wurden sehr gut an-
genommen. Im Vergleich zu 2020, wo
lediglich knapp 40.000 Besucher ge-
zählt werden konnten, hat sich die
Gästeanzahl in der zweiten Corona-
Saison damit mehr als verdoppelt“, so
Oberbürgermeister Klaus Weichel.
Auch die Einnahmen sind gestiegen.
Im Warmfreibad liegen die Einnahmen
bei rund 85.533 Euro (Vorjahr: 54.753
Euro), in der Waschmühle bei rund
97.499 Euro (Vorjahr: 47.440 Euro).

Neues Hygienekonzept
für die Fruchthalle

Das federführende Kulturreferat hat
für die Fruchthalle in Abstimmung mit
der Ordnungsbehörde beschlossen,
ab dem ersten Sinfoniekonzert am 24.
September mit der Deutschen Radio
Philharmonie Saarbrücken Kaisers-
lautern unter Chefdirigent Pietari Inki-
nen auf das Abstandsgebot zu ver-
zichten. Die aktuelle 26. Corona-Ver-
ordnung des Landes schreibt bei Ver-
anstaltungen je nach Warnstufe einen
maximal möglichen Anteil an nicht
geimpften oder genesenen Besu-
chern vor. Die Verordnung lässt auch
zu, entweder auf das Abstandsgebot
oder die Maskenpflicht zu verzichten.
Damit können bereits alle Plätze mit
Nummerierung angeboten und be-
setzt werden, die Abonnenten können
auf ihre angestammten Plätze zurück-
kehren. Außerdem kann auch die
Maskenpflicht zusätzlich fallen, wenn
je nach Warnstufe ein bestimmter An-
teil an nicht geimpften oder genese-
nen Besucherinnen und Besuchern
nicht überschritten wird.

„Wir kontrollieren ja seit der Wie-
dereröffnung im Juni am Eingang ne-
ben der Eintrittskarte auch den Impf-
und Genesenenstatus sowie gegebe-
nenfalls ein aktuelles negatives Test-
ergebnis“, so Christoph Dammann,
Leiter des Kulturreferates. Außerdem
werden die nicht immunisierten, also
nur getesteten Besucherinnen und

Besucher jetzt gezählt. Bereits bei den
ausverkauften Veranstaltungen im
Rahmen des Literaturfestivals hätte
sich diese Anzahl „im unteren einstel-
ligen Bereich“ bewegt. Dammann
geht davon aus, dass dies in der Regel
beim Publikum der Fruchthalle so
bleiben werde. Dann könne er zu Be-
ginn der Konzerte durch eine Ansage
auch die Maskenpflicht aufheben.
Sollte wider Erwarten die Anzahl an
getesteten Personen die insgesamt
für Veranstaltungen zulässige Grenze
überschreiten, so müsse man dann ab
dieser Anzahl den Eintritt für nicht
Geimpfte bzw. nicht Genesene leider
verweigern und das Eintrittsgeld an
der Abendkasse zurückzahlen. Er ver-
mute aber, dass dies kaum passieren
werde.

Zurzeit gilt (Stand 21. September)
in Kaiserslautern die Corona-Warn-
stufe 1, definiert durch die Inzidenz,
die Hospitalisierungsrate und die In-
tensivbetten-Belegung. Damit können
bei Veranstaltungen maximal 250 ne-
gativ getestete Besucher teilnehmen.
Sind es nur 25, können dann sowohl
Abstandsgebot und Maskenpflicht
fallen. „Ich bin froh, dass 20 Monate
nach Pandemie-Beginn dank der Imp-
fungen eine differenzierte Lösung für
den Veranstaltungsbereich ermög-
licht wird“, zeigt sich Dammann er-
freut. Der Vorverkauf sei entspre-

Volle Bestuhlung wieder möglich
chend der Geltungsdauer der Verord-
nung nun bis zum 10. Oktober voll-
ständig freigegeben. Es sei nur sehr
bedauerlich, dass für längerfristig pla-
nende, privatwirtschaftliche Veran-
stalter, die die Fruchthalle oder ande-
re Veranstaltungsstätten mieten, kei-
ne Planungssicherheit herrsche, ab-
gesehen von den in den Bundeslän-
dern unterschiedlichen Bestimmun-
gen. Das mache die Tournee- und
Konzertplanung sehr schwierig und
wirke sich nach wie vor katastrophal
auf die Situation von freischaffenden
Künstlern, Veranstaltern und Techni-
kern aus, obwohl es inzwischen zu den
sehr niedrigen Infektionsrisiken in
modern ausgestatteten Veranstal-
tungsstätten viele wissenschaftliche
Studien gebe.

Seit dem ersten Lockdown im März
2020 galt bis vor kurzem ein Hygiene-
konzept in der Fruchthalle, das zu-
nächst 1,50 m und später mindestens
einen freien Platz Abstand zwischen
den Besuchern vorschrieb. Dazu war
die Platznummerierung aufgehoben
und der Saal musste nach Eintreffen
der Besucherinnen und Besucher von
vorne nach hinten besetzt werden, um
Ansammlungen zu vermeiden, wie
durch Aufdrucke auf den Eintrittskar-
ten, durch Aushänge, Pressemeldun-
gen und Ansagen vor den Konzerten
kommuniziert wurde. |ps

Eisbahnsaison startet
am 19. November

In der Verwaltung haben die konkre-
ten Vorplanungen der Eisbahnsaison
2021/22 begonnen. Diese soll in je-
dem Fall stattfinden, wie Oberbürger-
meister Klaus Weichel mitteilt. Sai-
sonstart ist am 19. November, Sai-
sonende am 13. Februar 2022. Wie
der beliebte Kufenspaß en detail gere-
gelt sein wird, das hängt von der dann
gültigen Corona-Bekämpfungsverord-
nung (CoBeLVO) ab.

„Wir planen die Eisbahn im Moment
gemäß der am 12. September in Kraft
getretenen neuen Landesverordnung
und würden dann gegebenenfalls
nachsteuern“, erklärt das Stadtober-
haupt. „Unser Ziel ist es, bei größt-
möglicher Sicherheit wenn möglich
alle gewohnten Angebote auf und ne-
ben dem Eis zu realisieren. Das um-
fasst die Möglichkeit der Spindnut-
zung, der Schlittschuhausleihe und
auch die Laufhilfen.“ Allerdings sei, so
Weichel, der organisatorische Mehr-
aufwand gegenüber einer „normalen“
Saison nicht zu unterschätzen. So
sieht die CoBeLVO für Einrichtungen
wie die Eisbahn ein Hygienekonzept,
eine Beschränkung der Besucherzahl
auf die Hälfte der üblichen Höchstzahl
sowie zur Steuerung des Zutritts eine
Vorausbuchungspflicht vor. „Um ein
Buchungssystem werden wir also
nicht herumkommen. Wie genau das
ausgestaltet sein wird und ob darüber
auch das Ticketing laufen wird, steht
noch nicht fest“, so das Stadtober-

Maximal 150 Personen unter 2G-Bedingungen

haupt. „Es sollte in jedem Fall so un-
kompliziert wie möglich sein.“

Nach der aktuellen Planung dürfen
sich 150 Besucherinnen und Besu-
cher gleichzeitig in der Halle befinden.
Es gilt die 2G-Regel, das bedeutet, Zu-
tritt erlangen lediglich geimpfte oder
genesene Personen, Kinder bis ein-
schließlich elf Jahre sowie Schülerin-
nen und Schüler. „Welche Möglichkei-
ten des Nachweises wir hierbei ak-
zeptieren werden, befindet sich gera-
de in der Abstimmung. Auch Details
zum Hygienekonzept wie etwa zur
Maskenpflicht und zu den Abstands-
regeln werden wir – abhängig von der
dann gültigen Verordnung – noch be-
kannt geben“, erklärt Weichel. „Klar
ist jedoch, dass wir mindestens zwei
zusätzliche Kräfte benötigen werden,
um die Einhaltung der Hygieneregeln
zu überwachen, den Zugang zu steu-
ern und die weiteren zusätzlichen Auf-
gaben zu erfüllen.“ Die Stellenaus-
schreibungen werde man nun
schnellstmöglich auf den Weg brin-
gen. |ps

24. September 2021 - Jahrgang 07
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de

FOTOS (2): WWW.INTERKULTURELLEWOCHE.DE

FOTO: ANNCAPICTURES/PIXABAY



kln_hp12_amtsb.02

Seite 2 24. September 2021AMTSBLATT Stadt Kaiserslautern

AMTLICHER TEIL

Wahlbekanntmachung

1. Am Sonntag, dem 26. September 2021 findet die

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag

statt.

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Kaiserslautern ist in 72 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt.

In der Stadt Kaiserslautern sind alleWahlräume zur Erleichterung derTeilnahme an
der Wahl für Menschen mit Behinderung und anderen Mobilitätseinschränkungen
barrierefrei eingerichtet.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom
24.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. Die Adressen
dieser Wahllokale können Sie auch auf unserer Internetseite www.wahlen-kaisers-
lautern.de einsehen

In den Wahlbezirken 0170/0530/0810/0990 wird eine repräsentative Wahlstatistik
durchgeführt. In diesen Wahllokalen werden für wahlstatistische Auszählungen
Stimmzettel verwendet, auf denen Geschlecht und Geburtsjahr in sechs Gruppen
vermerkt sind.
DieVerfahren sind nach dem Gesetz über die allgemeine und repräsentative Wahl-
statistik bei der Wahl zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordne-
ten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (Wahlsta-
tistikgesetz –WstatG) vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S.1023) geändert durch Artikel 1a
des Gesetzes vom 27. April 2013 (BGBI. I S.962), zulässig.
Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verletzung des Wahlgeheimnisses
ausgeschlossen.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 13:00
Uhr im Burggymnasium, Burgstr. 18 (Eingang Schulhof) zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in des-
sen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Rei-
sepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des
Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zu-
gelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem
des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die
Kennzeichnung,
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Partei-
bezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt

seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden,
dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der
Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises

oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amt-
lichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei
der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. JederWahlberechtigte kann seinWahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben
(§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an
der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu¬ßerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnah-
me erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlbe-
rechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson
besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einerWahl herbeiführt oder
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der
Wahlentscheidung desWahlberechtigten oder ohne eine geäußerteWahlentschei-
dung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

7. Für jedes Wahllokal wurde individuell ein Hygienekonzept erstellt.
Wir möchten Sie bitten, sich an die vorgeschriebenen AHA-Regelungen zu halten.
Ebenso sind die Wahllokale nur mit medizinischen Masken oder FFP2-Masken zu
betreten.

Kaiserslautern, 25. August 2021
Stadtverwaltung Kaiserslautern

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Ortsbezirk Hohenecken

Bekanntmachung

Am Donnerstag, 30.09.2021, 19:00 Uhr findet in der Burgherrenhalle, Forststraße 2a, 67661
Kaiserslautern eine Sitzung des Ortsbeirates Hohenecken statt.

T a g e s o r d n u n g:

ÖffentlicherTeil
1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
2. Verwendung des dem Ortsbeirat zur Verfügung stehenden Budgets
3. Mitteilungen
4. Anfragen

NichtöffentlicherTeil
1. Grundstücksverkauf in der Gemarkung Hohenecken
2. Grundstücksverkauf in der Gemarkung Hohenecken
3. Mitteilungen
4. Anfragen

gez. Alexander Rothmann
Ortsvorsteher

Bekanntmachung

Am Montag, 27.09.2021, 15:00 Uhr findet in der Fruchthalle, Fruchthallstraße 10, 67655 Kai-
serslautern eine Sitzung des Bauausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g:

ÖffentlicherTeil
1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
2. Machbarkeitsstudie Fahrradstraßen,

Zwischenbericht zur Untersuchung von fünf Straßenzügen
3. Maßnahmen nach dem Landesstraßengesetz

Widmung von Verkehrsanlagen im Bereich „Kotten“
4. Maßnahmen nach dem Landesstraßengesetz

Widmung von Verkehrsanlagen im Bereich „Pfaffviertel“
5. Stadtteil Erlenbach,

Bebauungsplanentwurf „Nordwestlich der Weiherstraße“, Ausweisung eines
Allgemeinen Wohngebiets
(Beschlussfassung über die Durchführung der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung)

6. Stadtteil Morlautern,
Bebauungsplanentwurf „Haselstraße - Otterbacher Straße - Otterberger
Straße“, Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets
(Beschlussfassung über die während der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen, die während der
erneuten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und den Bebauungsplan als Satzung)

7. Mitteilungen
8. Anfragen

NichtöffentlicherTeil
1. Mitteilung über Bauerlaubnisse
2. Bauanträge, Bauvoranfrage

(Mitteilungen)
3. Mitteilungen
4. Anfragen

In Vertretung
gez. Peter Kiefer
Beigeordneter

Bekanntmachung

Am Mittwoch, 29.09.2021, 16:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathau-
ses, Willy-Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine öffentliche Sitzung des Sportausschus-
ses statt.

T a g e s o r d n u n g:
Zu Top 2: Die Sitzung findet gemeinsam mit dem Sportstättenbeirat statt.
1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
2. Aufstellung des Jahresförderungsplanes 2022
3. Antrag des Parktennisclub Siegelbach e.V. auf einen Investitionszuschuss
4. Antrag des TUS 04 Kaiserslautern-Dansenberg e.V. auf einen Investitionszu-
schuss
5. Antrag des SV 1919 Wiesenthalerhof e.V. auf einen Investitionszuschuss
6. Antrag des Tennisclub Erlenbach e.V. auf einen Investitionszuschuss
7. Antrag des VFR 1906 Kaiserslautern e.V. auf einen Investitionszuschuss
8. Antrag des TUS 04 Hohenecken e.V. auf einen Investitionszuschuss
9. Bericht Bädersaison 2021
10. Mitteilungen
11. Anfragen

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Vollzug derWassergesetze;
Erlaubnisverfahren gemäß §§ 15 WHG i.V.m. 16 LWG für die Einleitung von nicht behand-
lungsbedürftigem Niederschlagswasser aus dem Bereich Leipziger Straße / Hohenecker
Straße – Kernstadt Kaiserslautern in das Grundwasser

B E K A N NT M A C H U N G
Die Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR hat bei der Struktur- und Genehmigungs-
direktion Süd - Regionalstelle fürWasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kai-
serslautern - einen Antrag auf Erteilung einer gehobenen Erlaubnis zur Einleitung von
nicht behandlungsbedürftigem Niederschlagswasser aus dem Bereich Leipziger Stra-
ße / Hohenecker Straße – Kernstadt Kaiserslautern über ein Regenrückhaltebecken
(Kaskadenbecken) und ein Mulden-Rigolen-System in das Grundwasser gestellt.
Mit dem Bescheid vom 06.09.2021 wurde dem Antrag entsprochen.

Es wird darauf hingewiesen, dass
1. eine Ausfertigung des Bescheides mit dazugehörigem Plansatz gemäß § 108
LWG i.V.m. § 74 Abs. 4 VwVfG

in der Zeit vom 27.09.2021 bis einschließlich 11.10.2021

bei der
Stadtverwaltung Kaiserslautern
Referat Umweltschutz
Rathaus Nord, Gebäude A, 2. OG Raum A 212
Lauterstr. 2
67657 Kaiserslautern

während der üblichen Dienstzeiten zur Einsicht ausliegen. Eine vorherige Termin-
vereinbarung (Telefon Nr. 0631 365-1150; 0631 3723-0 oder 0631 3723-274) ist
erforderlich.

2. mit dem Ende der Auslegungsfrist der Erlaubnisbescheid gegenüber den nicht
bekannten Betroffenen als zugestellt gilt;

3. Rechtsbehelfe gegen die Erlaubniserteilung grundsätzlich nur von Personen ein-
gelegt werden können, die im förmlichen Verfahren bereits form- und fristgerecht
Einwendungen erhoben haben.

Kaiserslautern, den 16.09.2021
gez. Jörg Zimmermann, Vorstand

Bekanntmachung

Stadtbildpflege Kaiserslautern
Öffentliche Ausschreibung

Die Grünflächenpflegebauarbeiten 2022 im Stadtgebiet Kaiserslautern,
Los 1 – Mittelstreifen, Los 2 – PRE-Park und Los 3 – Uni-Wohngebiet
für die Stadtbildpflege Kaiserslautern werden öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2021/09-354
Ausführungsfristen
Beginn 25.04.2022, Ende 25.11.2022
Das Angebot kann sich auf ein oder mehrere Lose erstrecken.

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 365-4432 oder 365-2481 / vergabestelle@kai-
serslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYYPP/documents

Öffnung der Angebote: 14.10.2021 um 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A016.
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 12.11.2021

Nähere Informationen erhalten Sie unter
„www.kaiserslautern.de“ – Bürger/Rathaus/Politik - Ausschreibungen im Internet

Kaiserslautern, 17.09.2021
gez.
Andrea Buchloh-Adler
Werkleiterin

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihre Stabsstelle I.2 Cityma-
nagement zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Citymanagerin bzw. einen Citymanager (m/w/d) in Vollzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet.

Die Bezahlung richtet sich im Beschäftigtenbereich nach der Entgeltgruppe 11 TVöD
und im Beamtenbereich nach der Besoldungsgruppe A 12 LBesG.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer 145.21.D.140) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Tiefbau - Abtei-
lung 66.4 Straßenbeleuchtung - zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Elektronikerin bzw. einen Elektroniker (m/w/d) der Fachrichtung Energie- und Gebäude-
technik, alternativ

eine Elektroinstallateurin bzw. einen Elektroinstallateur (m/w/d)
oder einer vergleichbaren beruflichen Qualifikation.

Die Stellenbesetzung erfolgt in Vollzeit und unbefristet.
Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 7 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 106.21.66.331) erhal-
ten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über unser Bewerbungsmanagementsystem. Den
entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Gebäudewirt-
schaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Facharbeiterin bzw. einen Facharbeiter (m/w/d)
im Heizungsbau- oder Sanitärhandwerk in Vollzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 6 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 134.21.66.306) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN



kln_hp13_amtsb.03

24. September 2021 Seite 3AMTSBLATT Stadt Kaiserslautern

NICHTAMTLICHER TEIL
WEITERE MELDUNGEN

Qualitätsentwicklung im Diskurs

Gemeinsam mit dem Institut für Bil-
dung, Erziehung und Betreuung (IBEB)
fand am Mittwoch ein trägerübergrei-
fender Fachtag mit dem Thema Kita
Sozial(raum)arbeit statt. Rund 70 Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen nutzten
das Angebot für einen fachlich vertie-
fenden Austausch.

Sowohl Leitungen und pädagogi-
sche Fachkräfte von Kindertagesstät-
ten als auch Vertreter von Kita-Trägern
wurden in die Fruchthalle eingeladen,
um in einen Diskurs zu treten. Dabei
stand aber auch die gemeinsame Wei-
terentwicklung im Fokus. Nachdem
zunächst Marina Swat vom IBEB und
Jan Hastrich von der Jugendhilfepla-
nung der Stadt Kaiserslautern, in ihren
Vorträgen Einblicke in die Theorie und
die Praxis der Kita-Sozial(raum)arbeit
gaben, wurde dann in einer Podiums-
diskussion die Verzahnung dieser be-
sprochen. Eine Kleingruppenarbeit mit
anschließendem Plenum und Evaluati-
on rundete die Tagung ab. Diese gilt als

ein Baustein der nachhaltigen Quali-
tätsentwicklung in der Region, für die
sich die Vertreter und Träger als auch
die öffentliche Jugendhilfe gemeinsam
verantwortlich zeigen.

„Ich freue mich, dass unser Angebot
für den Austausch so gut angenom-

Trägerübergreifender Fachtag zur Kita Sozial(raum)arbeit

men wurde. Wir möchten Unterstüt-
zung bieten und gemeinsam an der
Weiterentwicklung der Kindertages-
stätten arbeiten. Ein großer Dank gilt
auch dem IBEB für die Mitwirkung der
Fachtagung“, so Ludwig Steiner, Refer-
atsleitung für Jugend und Sport. |ps

„Kinderrechte sind Grundrechte“

Jedes Jahr am 20. September wird in
Deutschland der Weltkindertag gefei-
ert. In diesem Jahr stand der Tag unter
dem Motto: „Kinderrechte jetzt!“ Ge-
rade durch die Corona-Pandemie wur-
de deutlich, dass Kinder und ihre Be-
lange kaum gehört werden. Umso
wichtiger ist es auf die Situation der
Kinder und Jugendlichen aufmerksam
zu machen. Das Motto des Weltkin-
dertages soll dabei im Wahljahr unter-
streichen, wie dringlich es ist, die Kin-
derrechte im Grundgesetz zu veran-
kern und damit die Weichen für ein
kinderfreundliches Deutschland zu
stellen.

Die Kooperationspartner vom SOS
Kinderdorf Kaiserslautern, dem Deut-
schen Kinderschutzbund Orts- und
Kreisverband Kaiserslautern und das
Referat Jugend und Sport nutzten die
Gelegenheit, um mit der Plakataktion
„Kinderrechte sind Grundrechte“ das
Thema Kinderrechte in die Öffentlich-
keit zu bringen. Die Aufnahme der Kin-

derrechte in Artikel 6 des Grundgeset-
zes steht auch bei den Kooperations-
partnern im Mittelpunkt. Daher stehen
seit letzter Woche im Stadtgebiet von
Kaiserslautern Plakate, auf welchen

Plakataktion zum Weltkindertag am 20. September

vier ausgewählte Kinderrechte exem-
plarisch für die in der UN-Kinderrecht-
konvention verankerten Rechte zu se-
hen sind. Die Plakate werden noch bis
zum 29. September zu sehen sein. |ps

EnStadt:Pfaff: Vom Industriestandort
zum klimaneutralen Quartier

Viele Jahre lang lag das 19 Hektar gro-
ße ehemalige Produktionsgelände der
Nähmaschinenfabrik Pfaff in Kaisers-
lautern brach, seit einigen Jahren nun
entsteht dort ein klimaneutrales neu-
es Stadtquartier. Ein komplexer Um-
wandlungsprozess, der durch das
Projekt EnStadt:Pfaff begleitet wird.
Dabei wird erforscht und demons-
triert, wie die Energiewende in Städ-
ten und Kommunen am Beispiel eines
Quartiers umgesetzt werden kann.
Als eines von deutschlandweit sechs
Leuchtturmprojekten wird En-
Stadt:Pfaff sowohl vom Bundeswirt-
schafts- wie auch vom Bundesfor-
schungsministerium gefördert.

In einem Fachsymposium am Don-
nerstag, 30. September, von 9 bis 13
Uhr in der Fruchthalle werden bisheri-
ge Projekterfahrungen vorgestellt und
diskutiert. Die Veranstaltung findet in
hybrider Form statt. Sie kann also on-
line wie auch direkt vor Ort in der

Fachsymposium am 30. September in der Fruchthalle und online

Fruchthalle verfolgt werden. Alle In-
teressierte sind herzlich eingeladen,
eine Anmeldung ist vorab unter
https://pfaff-reallabor.de/fachsym-
posium/ erforderlich.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen und Hintergründe zum
Projekt EnStadt:Pfaff gibt es online unter
https://pfaff-reallabor.de.

Hundehalter müssen Steuern zahlen

In Kaiserslautern sind gemäß der
städtischen Hundesteuersatzung alle
Hundehalterinnen und Hundehalter
verpflichtet, ihre Hunde innerhalb von
14 Tagen nach Anschaffung oder Zu-
zug bei der Steuerabteilung der Stadt-
verwaltung anzumelden. Wer dieser
Verpflichtung nicht in der vorgegebe-
nen Frist nachkommt, handelt ord-
nungswidrig und kann dafür mit einer
Geldbuße belegt werden.

Die Stadtverwaltung räumt auf-
grund der besonderen Umstände und
vor dem Hintergrund der Corona-Pan-
demie einen straffreien Nachmelde-
zeitraum ein. Hundehalterinnen und
Hundehalter, die bis spätestens 31.
Oktober 2021 die in ihrem Haushalt
lebenden Hunde an- bzw. nachmel-
den, werden nicht mit einem Bußgeld
belegt. Dies gilt auch, sollten der
Hund bzw. die Hunde bereits länger im
Haushalt gehalten werden.

Für Anmeldungen steht ein Online-

Verwaltung gewährt straffreies Nachmelden bis 31. Oktober
fomular der Stadtverwaltung zur Ver-
fügung, das im Serviceportal unter
www.kaiserslautern.de oder direkt
über den angehängten QR-Code ab-
gerufen werden kann. Auch Anmel-
dungen per Post oder Fax sind mög-
lich, es wird jedoch gebeten, auch da-
für das vorgesehene Formular zu nut-
zen, das von der Homepage herunter-
geladen und ausgedruckt werden
kann. Es ist auch an der Rathausinfor-
mation erhältlich.

Bei weiteren Fragen rund um die
Hundesteuer und die Hundebestands-
aufnahme gibt die Steuerabteilung
der Stadtverwaltung Kaiserslautern
gerne Auskunft. Den Bürgerinnen und
Bürgern stehen Angelika Leineweber-
Zerotzki (Tel.: 0631/365-2650), Jutta
Taciak (Tel.: 0631/365-2651), Steffi
Schneider (Tel.: 0631/365-2649) und
Manuel Wagner (Tel.: 0631/365-
4649) als Ansprechpartnerinnen be-
ziehungsweise Ansprechpartner zur

Verfügung. Email-Anfragen bitte an
hundesteuer@kaiserslautern.de.

Im Serviceportal unter www.kai-
serslautern.de finden sich neben den
Anmeldeformularen auch viele weite-
re Informationen zur Hundesteuer.
Auch ein Leitfaden für Hundehalter ist
dort abrufbar. |ps

Leseclub Luitpoldschule sucht Verstärkung

In diesem Schuljahr wird die Luitpold-
schule mit Unterstützung der Stiftung
Lesen einen „Leseclub“ eröffnen. Zur
Verfügung stehen viele tolle Bücher,
viel Material zum Basteln und die „Le-
seburg“ der Schule, ein ruhiger, ku-
scheliger Ort, der Ruhe ausstrahlt und
einlädt zum Lesen. Wie geschaffen für
einen Leseclub!

Das Angebot des Leseclubs richtet
sich an alle Kinder der dritten und

Interessierte können sich beim städtischen Bildungsbüro melden
vierten Klasse. Maximal sind etwa
zehn Kinder pro Gruppe vorgesehen,
die sich einmal pro Woche treffen
werden. Mit im Boot ist das nahe gele-
gene Stadtmuseum, das den Lese-
nachwuchs regelmäßig zu Besuchen
einladen wird oder kleine kindgerech-
te Führungen zu aktuellen Ausstellun-
gen anbietet. Bei schönem Wetter ist
es zudem möglich, die Lesestunde in
den Garten des Museums zu verle-

gen.
Die Luitpoldschule sucht für den

Leseclub noch nach ehrenamtlichen
Lesecoaches. Das sollten Menschen
sein, die gerne vorlesen, aber auch
Spaß daran haben, Kindern die Welt
der Bücher näher zu bringen und zum
Lesen zu ermuntern. Wer Interesse
hat, kann sich ans Bildungsbüro der
Stadt Kaiserslautern wenden: bil-
dungsbuero@kaiserslautern.de |ps

FRAKTIONSBEITRÄGE

Standortfrage Chemie-Neubau an der TU

Wir hatten zu Beginn der Standortun-
tersuchung klar gemacht, dass jede
sachlich überzeugende Entscheidung
mitgetragen wird und dabei auch die
Waldlösung mit einbezogen. Das
Standortgutachten, an welchem ne-
ben den ausgewiesenen Experten
auch TU, Bürgerinitiative, Verwaltung
und Fraktionsvertreter mitgearbeitet
haben, hat viele Fragen für eine
Standortentscheidung deutlich be-
antwortet. Dabei wurden nicht nur die

Wir fordern engagierte Umsetzung
Standorte gegeneinander bewertet,
sondern auch Lösungsansätze opti-
miert. Nachdem die TU den Flächen-
bedarf im Wald bereits von 10 auf 2,5
Hektar reduziert hatte, konnte durch
die Experten der Bedarf auf einen
Hektar begrenzt werden. Dennoch lie-
gen alternative Lösungen auf dem
Campus weit vorne. Sicher lassen sich
auch künftig weitere Fragen aufwer-
fen, die betrachtet werden könnten.
Es muss jedoch bezweifelt werden,
dass eine weitere Ausarbeitung das
Pendel nochmal in Richtung Waldro-
dung lenken würde. Ein Vorhaben die-
ser Größenordnung, dessen Umset-
zung über Jahre dauert, birgt immer

Unbekannte. Das Gutachten hat gute
Lösungen aufgezeigt, die alle trotz-
dem zu Belastungen führen werden.
Die Lösungen auf dem Campus haben
aber den Charme, dass die Entwick-
lung autark von der TU und unabhän-
gig von politischen Entscheidungen
vorangetrieben werden kann. Jeder,
der nun noch versucht mit neuen Fra-
gestellungen weiter zu verzögern und
Bedenken zu streuen und diese gar bei
der Landesregierung vorträgt, muss
sich den Vorwurf gefallen lassen, eine
Entwicklung aktiv zu verhindern. Um-
so wichtiger ist es, dass nun alle ge-
meinsam engagiert für eine machbare
Lösung auf dem Campus kämpfen.

Fraktion im Stadtrat

CDU

In der Fruchthalle trafen sich pädagogische Fachkräfte zum Austausch
FOTO: PS

Plakate machen auf die Rechte von Kindern aufmerksam FOTO: PS

So könnte es auf dem Pfaff-Areal einmal aussehen FOTO: ASTOC/MESS

FOTO: HEBI B/PIXABAY


